An die Ausländerbehörde

(Adresse)

Widerspruch

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit erhebe ich Widerspruch gegen die Höhe der Bearbeitungsgebühr
· für die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis
bzw.

· für die Erteilung der Niederlassungserlaubnis
Der Europäische Gerichtshof hat in seinem Urteil vom 17-09-2009 (C- 242/06 – Sahin) entschieden, dass nach Inkrafttreten des Art. 13 ARB 1/180 im Jahr 1980 eine Gebührenanhebung nicht mit dem Versicherungsangebot vereinbart ist. Daher ist für mich die seinerseits gültige Ausländergebührenverordnung vom 20-12-1977 (BGBI. I S.2849) anzuwenden.
Eine Gesetzesverschärfung ist daher unzulässig.
Damals betrugen die Gebühren für die Erteilung und Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis bis einem Jahr 30,00 DM (=16,34 €) vom mehr als einem Jahr 40,00 DM (=20,45€) und für eine unbefristetes Aufenthaltrecht 50,00 DM (=25,56 €), vgl §2 Abs.1 AuslGbeV vom 20.12.1977.

Zu dem ist auch zu beachten, dass die Ausländergebührenverordnung vom 19.12.1990 (BGBI I S.3002) zugunsten Minderjähriger die Gebühr auf die Hälfte der maßgeblichen Gebühr beschränkt. Bei der Erteilung der unbefristeten Aufenthaltserlaubnis zu Gunsten nachgezogener Kinder wurde diese der Höhe nach auf 25,00 DM(=12,78 €) beschränkt.
Ich bitte um schriftliche Bescheidung meines Widerspruchs.

Mit freundlichen Grüßen 

___________________________________


___________________

Unterschrift






Datum

Vor- und Nachname: ____________________________________

Adresse: _______________________________________________________________

